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Die Delegationen erhalten anbei die Schlussfolgerungen des Rates zum Antrag Bosnien und 

Herzegowinas auf Beitritt zur Europäischen Union. 
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ANLAGE 

RAT (ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN) 

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES 

1. Am 15. Februar 2016 hat der Vorsitzende des Staatspräsidiums von Bosnien und 

Herzegowina Dragan V  den Antrag auf Beitritt seines Landes zur Europäischen Union 

eingereicht. Der Rat hat beschlossen, das Verfahren nach Artikel 49 des Vertrags über die 

Europäische Union einzuleiten. Dementsprechend wird die Kommission ersucht, ihre 

Stellungnahme zu unterbreiten. 

2. Unter Hinweis auf den erneuerten Konsens über die Erweiterung, den der Europäische Rat in 

seinen Schlussfolgerungen vom 14./15. Dezember 2006 zum Ausdruck gebracht hat, 

bekräftigt der Rat, dass die Zukunft der westlichen Balkanstaaten in der Europäischen Union 

liegt. Er erinnert daran, dass das Vorankommen der einzelnen Länder auf dem Weg in die 

Europäische Union von ihren jeweiligen Bemühungen abhängt, die Kopenhagener Kriterien 

und die Bedingungen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses zu erfüllen. 

3. Unter erneuter Bekräftigung früherer Schlussfolgerungen des Rates, insbesondere der 

Schlussfolgerungen vom 15. Dezember 2015, und seiner uneingeschränkten Unterstützung 

der EU-Perspektive Bosnien und Herzegowinas als eines vereinigten und souveränen 

Gesamtstaats begrüßt der Rat die signifikanten Fortschritte bei der Umsetzung der 

Reformagenda, über die die Regierung Bosnien und Herzegowinas auf allen Ebenen Einigung 

erzielt hat. Der Rat appelliert an Bosnien und Herzegowina, seine Bemühungen fortzusetzen, 

um in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, internationalen Finanzinstitutionen 

und internationalen Partnern sowie der Zivilgesellschaft zum Wohle der Bürger des Landes 

eine wirksame Umsetzung der Reformagenda zu gewährleisten, und sich dabei an den 

zeitlichen Rahmen des von der Regierung des Landes festgelegten Aktionsplans zu halten. 

Dies sollte auch weiterhin soziale und wirtschaftliche Reformen ebenso wie Reformen auf 

dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Verwaltung beinhalten. Der Rat 

ersucht die Kommission, ihm weiterhin über die Umsetzung der Reformagenda, 

einschließlich des Koordinierungsmechanismus, Bericht zu erstatten. Der Rat fordert die 

Kommission auf, bei der Ausarbeitung ihrer Stellungnahme zum Beitrittsantrag Bosnien und 

Herzegowinas besonderes Augenmerk auf die Umsetzung des Sejdic/Finci-Urteils zu legen. 
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4. Der Rat begrüßt die Paraphierung des Protokolls über die Anpassung des Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommens zwecks Berücksichtigung des Beitritts Kroatiens zur Europäischen 

Union. Die vollständige Umsetzung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens, 

einschließlich seiner Anpassung, ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen des Landes 

um eine ntegration in die EU. 

5. Der Rat begrüßt ferner die Vereinbarung, einen Koordinierungsmechanismus für EU-Fragen 

einzurichten. Er appelliert an alle Regierungsebenen in Bosnien und Herzegowina, dessen 

wirksame Umsetzung zu gewährleisten, die einen wichtigen Schritt bei der Verbesserung der 

Funktionsfähigkeit und Effizienz darstellt. 
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